Richtlinie für die Gewährung von Förderungen aus dem Naturschutzbudget

  

Grundsätzlich gilt die „Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Förderungen des Landes Steiermark“, welche von der Steiermärkischen Landesregierung am 10. Dezember 2007 einstimmig beschlossen wurde.
Förderungszweck
  

Ziel des Naturschutzes ist es die Natur in allen ihren Erscheinungsformen und Wechselwirkungen als Daseinsgrundlage aller Lebewesen auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.
Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen, die dieses Ziel verfolgen, gefördert werden. Derartige Aktivitäten umfassen insbesondere Maßnahmen für die Erhaltung, Gestaltung und Pflege von Europaschutzgebieten, Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsteilen, Maßnahmen zur Sicherung von Höhlen, den Ankauf von Grundstücken, naturkundliche Projekte in National- und Naturparken, Maßnahmen zur Durchführung von Artenschutzprogrammen und Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung.
  
Form der Förderung

Die Förderungen können in Form von 

· Refundierung von Aufwendungen oder

· Sonstigen Geldzuwendungen privatrechtlicher Art

erfolgen.

Gewährung von Förderungen

Nachdem zur Erreichung des Förderzwecks nur begrenzte, vom Landtag jährlich zur Verfügung gestellte Mittel, vorhanden sind, wird in der Fachabteilung 13C-Naturschutz ein Bewilligungsgremium eingesetzt das die Auswahl trifft, welche Projekte dem Förderzweck entsprechen. Diese Projekte werden anschließend der Landesregierung mit dem Antrag um Förderung vorgelegt.

Bei der Gewährung von Förderungsmitteln sind die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzuhalten.

Ansuchen um Förderung

  

Ansuchen um Förderung sind bis spätestens 15. Oktober des Vorjahres beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 13C, einzubringen, damit sie im Landesvoranschlag entsprechend berücksichtigt werden können.
Dem Ansuchen, für welches das Formular der Fachabteilung 13C zu verwenden ist, sind folgende Unterlagen anzuschließen:

· Entsprechende Projektbeschreibung;

· Finanzierungsplan inklusive extra ausgewiesener Mehrwertsteuer, wenn der Förderungswerber die Vorsteuerabzugsberechtigung in Anspruch nehmen kann;

· Erklärung des Förderungswerbers, dass er die Fördermittel widmungsgemäß verwendet, kein Gewinn durch die Förderung entsteht, auch wenn das betreffende Projekt noch von anderen Stellen gefördert wird und dass diese Förderungsrichtlinien eingehalten werden;

· Aufstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben für den Zeitraum für den die Förderung gewährt wird  

Fördervereinbarung

  

Nach Bewilligung des Förderansuchens im Bewilligungsgremium und nach entsprechendem Regierungsbeschluss wird eine Fördervereinbarung mit dem Förderwerber abgeschlossen.

Unterlagen Nachweisführung

Der Stichtag für die Vorlage von Verwendungsnachweisen und ggf. Tätigkeitsberichten, Belegexemplaren etc. wird in der Fördervereinbarung festgehalten.

Folgende Unterlagen sind als Verwendungsnachweise vorzulegen:

· Antrag auf Auszahlung des Förderungsbeitrages unter Angabe der Bankverbindung sowie Bekanntgabe, ob eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.
· Rechnungen (Originalrechnungen, Originalzahlungsbelege und Originalkontoauszüge sowie ein Satz Kopien), die auf den Förderungswerber (Antragsteller bzw. Projektträger) lauten und unzweifelhaft den beantragten Förderungsgegenständen zuordenbar sein müssen
· eine Gesamtaufstellung der vorgelegten Rechnungen als EXCEL-Datei 

· Leistungsnachweise aus denen die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel hervorgeht

· Belegexemplare von Veröffentlichungen; Publikationen (z.B. Informationstafeln, Berichte, Broschüren) sind immer mit dem Logo des Landes Steiermark zu versehen. Das Logo können Sie bei der Fachabteilung 13C anfordern.

· der Tätigkeits- bzw. Projektbericht

· eine Aufstellung aller anderen bei öffentlichen und privaten Stellen aus welchem Grund auch immer beantragten und gewährten Förderungen. Die Aufstellung hat den Zeitraum zu umfassen, für den die Förderung(en) gewährt wurde(n). 

Informationspflicht

Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, 

· alle Ereignisse, welche die Durchführung der geförderten Maßnahme verzögern, behindern oder unmöglich machen, sowie alle Umstände, die eine Abänderung gegenüber den im Förderungsvertrag genannten Förderungsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen bedeuten, dem Förderungsgeber unverzüglich anzuzeigen.

· dem Förderungsgeber während der Dauer der Laufzeit der Förderung bei der Gründung von Tochterunternehmen, Gesellschaftsum- oder -neugründungen, Änderungen in der Gesellschafterstruktur, Änderungen in der Geschäftsführung sowie bei Änderungen des Gesellschaftsvertrages/der Statuten beim Förderungsnehmer im vorhinein schriftlich über Art und Umfang der Änderung zu informieren, wobei diese Verpflichtung dann als erfüllt anzusehen ist, wenn spätestens zum Zeitpunkt einer Antragstellung beim jeweils in Frage kommenden öffentlichen Buch/Register die dort namhaft zu machenden Daten auch der Förderungsstelle schriftlich mitgeteilt werden.

Kontrolle

Der Endbegünstigte ist verpflichtet, bei Gewährung einer Förderung über Verlangen die Überprüfung der Führung aller Unternehmungen bzw. Betriebe sowie Beteiligungen jederzeit zu gestatten. Den Organen oder Beauftragten des Landes sowie auch dem Landesrechnungshof ist Einsicht in die Bücher und sonstigen Unterlagen zu gewähren und die Prüfung des geförderten Projektes zu gestatten. Sämtliche die Förderung betreffenden Unterlagen und Belege sind 7 Jahre lang ab Ende des Kalenderjahres, in welchem die Endabrechnung oder Auszahlung der Förderung erfolgte, sicher und geordnet aufzubewahren.

Widerruf bzw. Einstellung

Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, über Aufforderung durch den Förderungsgeber bereits erhaltene Förderungsbeiträge unverzüglich rückzuerstatten bzw. die Förderung ist einzustellen, wenn

· einer der in der Förderungsvereinbarung festgelegten Verpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht (innerhalb von 30 Tagen ab schriftlicher Aufforderung) nachgekommen wurde,

· die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch unwahre Angaben oder Verschweigen maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt wurde, bzw. sonst seitens des Förderungsnehmers gegenüber dem Förderungsgeber vorsätzlich oder fahrlässig unwahre Angaben gemacht wurden, seitens des Förderungsnehmers nicht eingehalten wurden, oder

· die Förderungsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet werden,

· die Förderungsnehmer vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht eingebracht bzw. erforderliche Auskünfte nicht erteilt hat,

· der Förderungsgegenstand – durch Einstellung des Betriebes oder Auflösung des Vereines und dergleichen – eingestellt worden ist,

· Organe und Beauftragte des Förderungsgebers über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden sind oder

· das geförderte Vorhaben nicht oder ohne Zustimmung des Förderungsgebers nicht fristgerecht gemäß Arbeitsplan durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist, oder

· über das Vermögens des Förderungsnehmers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, ein Konkursantrag mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, bzw. die Zwangsverwaltung angeordnet wird.

Abgesehen vom letzten Fall (Konkurseröffnung) ist eine Verzinsung des rückzuzahlenden Betrages vom Tag der Auszahlung an in der Höhe von 3% über dem jeweils geltenden Basiszinssatz des Förderwerbers vorzusehen. Für den Fall, dass vor gänzlicher Auszahlung der Förderung einer der oben genannten Umstände eingetreten ist, ist darüber hinaus ein Erlöschen der Ansprüche auf Auszahlung der noch nicht geleisteten Teilbeträge und damit eine Einstellung der Förderung vorzusehen.

Rechtsnachfolge

Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, eventuellen Rechtsnachfolgern alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag rechtswirksam zu überbinden und dies bis spätestens 14 Tage nach rechtswirksamer Übertragung dem Förderungsgeber schriftlich unter Bekanntgabe aller relevanten Daten mitzuteilen.

Gerichtsstand und Änderungen

Erfüllungsort ist Graz, sämtliche Vertragsparteien vereinbaren, dass auf das gegenständliche Rechtsgeschäft österreichisches Recht anzuwenden ist, und bestimmen für alle aus diesem Vertrag etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten gemäß § 104 JN einvernehmlich den ausschließlichen Gerichtsstand des jeweils sachlich zuständigen Gerichtes mit Sitz in Graz. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihr

er Rechtswirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hiedurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragsteile verpflichten sich jedoch, in einem solchen Fall unverzüglich die nichtige Vertragsbestimmung durch eine solche rechtsgültige Vertragsbestimmung zu ersetzen, die der nichtigen Bestimmung gemessen an der Absicht der Vertragspartner bei Vertragsabschluß und dem wirtschaftlichen Gehalt der Vertragsbestimmungen am nächsten kommt.

Datenschutzrechtliche Bestimmung

Der Förderungsnehmer stimmt im Sinne des § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z. 6 des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, ausdrücklich zu, dass alle im Ansuchen um Gewährung einer Förderung enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden, ihn betreffenden personenbezogenen und gemäß §§ 6 bis 9 DSG 2000 automationsunterstützt verarbeiteten Daten der vom Land Steiermark beauftragten Abwicklungsstelle, dem Steiermärkischen Landesrechnungshof und allenfalls vom Land Steiermark beauftragten Dritten, die zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind, für Kontrollzwecke übermittelt werden können.

Der Förderungsnehmer hat das Recht, die vorstehende Zustimmungserklärung zu jeder Zeit schriftlich durch Mitteilung an den Förderungsgeber zu widerrufen.
Dieser Widerruf hat rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Förderungen zur Folge. Allfällige Übermittlungen werden unverzüglich nach Einlangen des Widerrufes unbeschadet bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten eingestellt.
Mag. Dietlind Proske, Graz, am 04.09.2008
